
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 50/007/2009 
 
 

 Sozialausschuss am 16.02.2009 
 
Zu Punkt 9: Einführung eines Leistungscontrollings 
 
Frau Jommersbach informiert anhand einer Powerpointpräsentation über die Einführung 
eines Leistungscontrollings im Sozialamt. Die Powerpointpräsentation ist als Anlage 3 
beigefügt. 
 
Frau Kornak äußert den Wunsch, im Kennzahlenset unter „Gesamtzahlen“ ebenfalls als 
Bezugsgrößen die Daten von Bund und Land mit aufzunehmen und den Bereich Hilfe zum 
Lebensunterhalt neben den Personen auch nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 
aufzuschlüsseln. Desweiteren erkundigt sie sich, ob die Auswertung aus bestehenden 
Verfahren vorgenommen wird oder hier eine zusätzliche händische, zeitaufwändige 
Einpflegung erforderlich ist. 
 
Der Kreisdirektor weist darauf hin, dass die Zahlen von Bund und Land lediglich mit einem 
Zeitversatz von ca. 2 Jahren zur Verfügung gestellt werden. Er dankt für die Sensibilität in 
Bezug auf den Arbeitsaufwand bei der Erhebung von generierten Daten, betont aber die 
Wichtigkeit der Ermittlung von Steuerungsmöglichkeiten. 
 
Frau Jommersbach erläutert, dass die Daten aus dem operativen Finanzcontrolling sowie 
aus dem AKDn-Progamm entnommen werden. 
 
Herr Schnitzler begrüßt die durch das Leistungscontrolling mögliche Vergleichbarkeit auch 
der kreisangehörigen Städte. Er weist auf die Außenwirkung des Berichtswesens 
insbesondere vor dem Hintergrund der strategischen Zielsetzung und der hier noch 
ausstehenden grundsätzliche Abstimmung im Kreistag hin. 
 
Herr Müller betont, dass die FDP die Einführung des Leistungscontrollings ausdrücklich 
befürwortet und erkundigt sich nach der Zeitschiene der Einführung. 
 
Herr Kreisdirektor Richter berichtet, dass bereits im 2. Quartal 2009 eine Verdichtung der 
Angaben der kreisangehörigen Städte vorgesehen ist. Die Angaben sollen sukzessive im 
Laufe des Jahres 2009 vervollständigt werden.  
 
Der Kreisdirektor sagt zu, über die Entwicklungen im Sozialausschuss weiter zu berichten. 
 
 
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 


